
Satzung
zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswas-

serbeseitigung in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil Frankleben)
- Niederschlagswassergebührensatzung -

- 5. Anderungssateung -

Aufgrund der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom
26. 06. 2025 (GVBI. LSA S. 410) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom 16. 03. 2011 (GVBI. LSA S.
492), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. 10.2025 (GVBI. LSA S. 748)
bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 26.02. 1998 (GVBI. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz vom 16.05.2024
(GVBI. LSA S. 128) bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 13. 12. 1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. 12. 2020 (GVBI. LSA S. 712) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsver-
Sammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal
(ZWAG) in ihrer öffentlichen Sitzung am 11. 12. 2025 die folgende 5. Änderungssatzung be-
schlössen:

l. Sachliche Anderun en:

§1

- Der bisherige § 4 wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut:

Gebührensatz

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Niederschlagswasseranlage
beträgt die Gebühr 0,66   / m2 Gebührenbemessungsfläche pro Jahr."

II. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswasserbeseiti-
gung - 5. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen Bekanntmachung ge-
maß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum Q^±g©2^ in
Kraft. ~ ^^s"&^\
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Ausfertigung-Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende, mit Beschluss Nr. 12/2025 der Verbandsversammlung vom 11. 12. 2025
beschlossene Satzung zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 5. Änderungssatzung - wird nachstehend ausgefertigt und ist
gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung öffentlich bekannt zu machen und der Kom-
munalaufsichtsbehörde des Landkreises Saalekreis anzuzeigen. -.^,
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